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Gesetz

vom 10. Oktober 2007

zur Änderung des Gesetzes über Ergänzungsleistungen
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) und deren Aus-
führungsverordnung (ELV);

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 21. August 2007;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 16. November 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (SGF 841.3.1) wird wie folgt geän-
dert:

Art. 1 Anspruchsberechtigte
1 Personen, die ihren Wohnsitz im Kanton Freiburg haben und die Vor-
aussetzungen des Bundesgesetzes erfüllen, haben Anspruch auf Ergän-
zungsleistungen zur AHV und zur IV.
2 Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer andern Anstalt
und die behördliche oder vormundschaftliche Versorgung einer mündi-
gen oder entmündigten Person in Familienpflege begründen keine neue
Zuständigkeit.

Inkrafttreten:

..............................
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Art. 2 Zuständigkeiten des Kantons 
aufgrund der Bundesgesetzgebung

Aufgrund der Zuständigkeiten, die dem Kanton durch die Bundesge-
setzgebung zukommen, regelt der Staatsrat auf dem Verordnungsweg
folgende Einzelheiten:

a) Nach Artikel 10 Abs. 2 Bst. a des Bundesgesetzes kann er die Kosten
begrenzen, die wegen Aufenthaltes in einem Altersheim, Pflege-
heim, Spital oder einer andern Anstalt berücksichtigt werden.

b) Nach Artikel 10 Abs. 2 Bst. b des Bundesgesetzes bestimmt er den
Betrag für persönliche Auslagen.

c) Nach Artikel 11 Abs. 2 des Bundesgesetzes legt er den Vermögens-
verzehr für Personen fest, die nicht zu Hause leben.

d) Nach Artikel 14 Abs. 2 des Bundesgesetzes bezeichnet er die Kos-
ten, die vergütet werden, und nach Absatz 3 dieser Bundesbestim-
mung kann er Höchstbeträge für die Vergütung von Krankheits- und
Behinderungskosten festlegen.

Art. 2bis

Aufgehoben

Art. 17 Artikelüberschrift und Abs. 1

Rechtsmittel
1 Das kantonale Verwaltungsgericht ist die zuständige Behörde für Be-
schwerden gegen Einspracheentscheide der kantonalen AHV-Aus-
gleichskasse.

Art. 19 Strafbestimmungen

Es gelten die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober
2006 über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV.

Art. 2
1 Der Staatsrat setzt den Zeitpunkt für das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.
Dieser fällt mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem die Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)
in Kraft tritt.
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2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem
Finanzreferendum.

Der Präsident: Die Generalsekretärin:

J. MORAND M. ENGHEBEN
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